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FRANCISCA A. J. HOOGENDIJK 

Zwei byzantinische Landkäufe* 
(Tafel 2-3) 

1. Kaufvertrag über Saatland 

27,2 x 30 cm 
Arsinoites oder Herakleopolites 

373 n. ehr. 
Tafel 2 

Hellbrauner Papyrus, au mehreren losen Fragmenten zusammengesetzt. Es gibt eine vertikale 
KJebung 14 cm vorn rechten Rand wobei - wie üblicb für griechisch eschriebene Papyri - das 
linke Blan das rechte überlappt. Der Papyru ' hat schon von $einer Herste llung h r nur mäßiger 
Qualitat: ein Riß in der Klebung, ca. 2 cm vom ul1leren Rand; der Text ist manchmal über kleine Fal
ten im Papyms g schrieben, was abcr die Buchstllbenformen nicht beeinflußt hat. Er war von rechts 
nach link ' aufgerollt; es sind noch acht vertikale Falten mit zunehmenden Abständen von 1,5 cm 
rechts bis 4,5 'm links wahl'l1ehmbar. Die (nnenseite dieser Rolle (die beim aufgefalteten Blatt 
rechts zu liegen kommt) ist ziemli ch gut erhalten. Die linke Blatthälfte ist in zunehmendem Maße 
beschädigt insbesondere auf den Fallungcn) und schließlich ganz verloren. Ein ganzer Streifen von 
ca. 5- 6 cm i I entl ang einer Fallung abgebrochen. Oben und unten ist der Papyrus unregelmäßig 
abgebrochen, aber es blieb ein Freirand von ca. 1,5 cm (oben) und ca. 5 cm (unten) bis zum 
Schriftfeld erhalten. 

Das Reklo i t den Pasern cntlang mit etwas verblichener schwarzer Tinte beschrieben. Der TCXI 
reicht rechts, man hmal mit FilII triehen, bis an dCll RRnd. E sind drei Hände zu untcr cheiden: in 
den Zeilt:n 1-14 die regelmäßige Handschrift eines geilbt n Schreibers, in den Zeilen 15- 19 und in 
Zci l 19 tli' ungeübten, großen Buch laben der eigenhlindigcn Unterschriften des O\lveO''!:(OC; und des 
Zeugen. Das Ver 'o iSI leer. Die zu erwartende Inhalt angabe wie 7. . ß. ltp<XO\C; AÜPllA.l<xC; K'\Jplac; 
us\\>. dürfte daher quer RUI' dcm äußerSten, jerzt erl renen, Teil des ßlattc gestandcn sein. 

Die Herkunft des Papyrus i t unbekannl, aber weil er zu dem "er len Fayumcr Pund" gehörl haI, 
s tammt er enlweder aus dem Arsinoites oder aus dem Herakieopolites. Aufgrund der Handschriften 
kann Illan den Text in das späte 4. Jahrhundert n. Chr. datieren (siehe unten). 

Untenstehender Text] ist ein Kaufvertrag über 2 1{ Aruren 'aalland; der Kaufpreis betriigl 
fünf Goldsolidi. Käufer ist der speculator Flavius Ammon, Verkäufer ist eine Frau2, Aurelia 

Kyria, Tochter des Timothcos und der Apollonia. Aurelia Kyria hat das Land aufgrund eines 

Ehekontraktes (uno YU!ltlCOU O"\)!lßOMxLOU, Z. 5) von ihrem jetzt verstorbenen Vater geerbt. 

.. FOr dic PublIkationserlaubnis danke ich Prof. H. Harrauer, dem Direktor der Papyrussammlung 
der Ö terreichi ehen Nationalbibliothek in Wien. 

I Ocr :~apyrus. frU her invemari. iert unter der Nummer RNN 62, wurde s hon von K. Wess Iy, 
Die l(/(eilH,~d/(m Elemellte ill {Ier Grä(.iltJll, (WSI 24l1902J 99-151), 147 unlill (WSt 25l1903] 40-
77), 57 sowie in .einer Topogl'aphie dos Faijtill/, Wien 1904, 32 erwähnt; Wcs ely halle den Text in 
d i<! Rcgienlngszcit Julians gesetzt, aber sei n Le evor hlag lour al1l Ende der Z. I haI sich am Origi
lIal " I unmöcllich crwieSl!n. H. Ger tinger, Bericht aber die Sclricksale der \Viel/er PapYl'llssamlll/l/llg 
in dtr Z ,'it 1'011 / 938- /948, Am. Class. 20 (1951) 418, lIaliertc den Texl allf 37311. Chr" na.hm aber 
:111. daß sich das vcrkau tC GIundstilck in Qxyrhynch s befand. 

2, . filr die Römerteil D. W. Hob on, WOIllCII os Property 01111/8/'.1' ill Romall EgY[JI, TAPA 113 
( 1983) 31 '1-321 und S. 13. Pomeroy, Womcn ill Romall Egypt in: H. Foley (Hg.), Reflectiolls of Wo
lIum il/ Allliqtlil " Londoll 1981, 303-322. LiSlen der Landkäufc und Landverkäufe von Frauen in by
zantinischer Zeit hllt J. Beaucamp, Le stOWI de /(/ fell/Ille Cl BYl.Oflce (48_7° siecle). 11. Les praliqlles 
soda/e.\', Pari .. 1992,408-410 und 414-4 16 zU~lImmengestellt. 
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Sie verfügt ganz selbständig über das Land; ihr Ehemann Aurelius Ammonios tritt nur als ihr 
(JUVE<J'HÜe; auf und unterschreibt für sie den Kontrakt. 

Der Vertrag hat die Form eines Cheirographon (ursprünglich in zweifacher Ausfertigung), 
aber mit zwei ab dem Ende des 4. Jh. auftretenden byzantinischen Neuerungen: Das Heran
ziehen eines Zeugen und die Datierung nicht am Ende, sondern am Anfang des Dokuments3, 

Für die Ergänzung des Formulars dicses Texte ind die wenigen gl ichz itigen Landkäure 
aus dem Arsinoites und Herakleopolites hernnzuziehcn4. Wegen der geringcn Anzahl von ähn
lichen Kaufverträgen aus derselben Zeit und wegen der großen Lücken in diesem Papyrus ist es 
schwierig, das im Vertrag gebrauchte Formular dem einen oder dem anderen Gau zuzuweisen. 

Sehr ungewöhnlich an diesem Text ist die Datierung sowohl nach dem Regierungsjahr der 
Kaiser (mit vollständiger Titulatur) als auch nach den Konsuln. Eine solche Datierungsweise 
ist in dieser Zeit ohne Parallele, und es ist zu bedauern, daß die Datierungsformel nicht 
vollständig erhalten ist. Aufgrund des Anfangs des Konsulates mit una1:Elae; 1:WV oE<Jn01:WV 
'h~wv Oua[AE]v[nvlav]ou am Ende der Z. I und der Erwähnung einer €.U1:Ux~e; 1:piu] ~~a 
ivo~j(1:ioov' in Z: 11 ist d;e~er Vertrag in die Regierungszeit der Valentinianus, Valens und 
Gratianus zu datieren, und zwar in das Jahr 373 n. Chr. 

["E1:oue; W 1:WV oE<Jn01:WV 'h~wv OUaAEvnVlavou Kat OUaAEV1:0e; Kal f1:0Ue; I; 
rpanavou] Eu1:UXwv E[u<J]€.ßwv L€.ßa[<J1:]wv, Una1:c1ae; 1:WV oE<Jn01:WV 
llPwv Oua[AE]~[nvwv]o~" .. 

2 [Kal OU&A€.VT~e; 1:W~ aloovioov' Auyou<J1:00V TO 0, 20-25 (Monat, Tag, Dorf, 
Gau) Aup11]Aia Kupia euya1:[T])p Tl~OeEOU, ~[T])1:pOe; 'AnoAAooviae; ~E1:a 
<JUVE<J1:w[1:oe; ~t]o~ ... . . . 

3 [töü CtvÖP(k~LOU AUP11AIO\) ·AJ.l~W\'(O\) (?) "luu 4-9 - ]u ~11tPOC; 0wr 11 - 15 ]wv 
ano tile; (X1Jtf) [C;] j(~~111 C; 1'(1('(1/ <PAa UIC!) "Ap~loovl ÖTCE~oUAaTOi)l ;([CXi]p[EIV',] 

4 [ ' O~lo).()y(O 24-34 1t]E1tpaj(~VCXl Kat itap[aKExoop11Kcva]t (JOI Se07t~T\K~ Ö[L]-
Kaie,) ano TCU vuv ~~l t<lV Ö.JtIW1:CX Xpovov t[ac;] \m [o:]p- " . 

5 [xou<Jae; ~Ol 1tEPl . 2-6 (Dorf) Yile; i01OO'tlKile; E<Jnap~~v'ae; a]poupa<; ouo 0"(8[00v 
5-9 aWou<Jae; Eie; E~E ~[n)o "(a~tKOU <JU~~C?AEOU 'LOU JtpC?'K'Et~EVOU Kcxl'uva
nau<Ja~Evou 

6 [na1:pOe; ~ou Tl~OeEOU 6-12 (Vatersname) 6)V ydTOV€.e; V01:]ou 'HpaKAa~~oov 
MEA[ 6-10 (Verwandlschaftsbezei 'hnung) K]<X1:a ncn Epcx . ß[op]pa Kat un
T]A(~6)1:ou) Bavoe; uno 8rOlK(lOU) 'At.. '~(avopou), ~tßoe; 001><; 60EUO~I~Vl1, 

7 [n~ile; 1:11<; <Ju~1tECP()V;H; EVT]<; npoe; Ctt..Al)AOUC; rilc; lOloo}tlK[ill<; E(JJtCXP~EVllk ~poupwv 
ouo oyo]?O\) XPu<Jo~ [Vo]~l(J~latla ft.JtAa MKt~a up~e~l4l n~vtE, äJtEP ~"t6e,l 

3 Siehe H. J. Wolff, Der bYZCllltinische Urkllm/(:nstil Ägyptens ;1/1 Lic/tte der Funde von NesslI/w 
lind Dllra, RIDA~ 8 (1961) J261T. (Zeugen) und 119rr. (Dnllllll) sowie dl:r5., Das Recht der gricc:/ti
schen Papyri Ägyptens n, München 1978, 123 lind Anm. 83. 

4 In der Übersicht übcr die Landverkaufsvcrlrllge von O. Montevecchi, Aegyptus 23 (1943) 12-
19 (ergtil1ZI in lies" La Papirologia, Torino 1973, 210; keine weiteren Ergänzungen in der Neuauf
lage Milan 21988,210) und in den Listen der Immobilienkäufe in P.Hamb. III 217, Ein!. sowie 
P,Neph. 29. Ein!. finden sich tür das 4. Jh. nur drei Landverkaufsveriräge aus dem Arsinoites: BGU 
1II 917 (328 n. Chr.); BGU [V 1049 042 n. Chr.); P.Coll. Youtie Il 78 = P.Co!. VII 181 (342 n. 
ChL). Ein herakleopolitanischer Lundverkauf aus dem 4. Jh. ist mir nicht bekannt; für die 
Rekonstruktion des vorliegenden Textes wäre noch SPP XX 117 (Herakleopolites, 411 n. ChL) 
heranzuziehen. In SPP XX 117 (mit BL [1.2, 1II, IV und VII) ist in Z. 12-13 ano(j>EpEa9m llE1a 1 [ 
ca, 33 EV 1 OE Ka tTl C; wohl folgendermaßen zu ergänzen: ano(j>epEcr9ai IlE ta 1 [E~ a1it~C; 
nEplYI VOJlEVa eiC; tO IOIOV COtO t~c; EUtUXOUC; Ev]oEKatTlC;; in Z, 5 ist statt avaXI pa (l. 
avaXElpa) zu lesen: ava Xlpa (I. ava XElpa). 
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8 [a1tEO"Xov 1tapa O"oN EK [1tA"POU<; Dta Xe]tpOC; E~ oLKou O"ou ltp[oe; "Co alto "Cou vuv 
K]pa'tElv O"E "Cov roV[O]U~EVOV "A~~Olva -tov O"1t[E)KoUAa"Co'pa KU\. KUptEUEtV 

9 [O"uv EYYOVOt<; Kat] 'tOte<; ltapa <JOU "Crov ltP01C]Et/l[EVOlV] iD10lnKil~ E<J1t[aplltvT]<; 
apo]uprov Duo 'üyöO[O"?] KaI. DE<J1tou:UElV ~E aKOl~~~Ol<; Kat E~öuO"iav Oe 
Ex[njv' ~Ept 

10 [alJ"Crov 10-20 Kat] ~av[ta 1tpa<J(JEL]v ~ EaV a[ip]ilO"E 'tp[ontp 
av ]~~,:[00i(J't]0?~. BEßat[ro<JOl Dta] ,:~v"C0S a1to 1tav'tOlv 1ta(JEt ßatß~00"t Kat 
Ka9apa<; 

11 [a1to 24-34 ] Kat a1t~<PEPEqeal (JE :~ g ~u'trov [1tEPtyt]vO~Eva [Ei<;] :0 rSlOV 
alto Tlle; EU'tUxOUe; "Cpt'nl<; VEC.te; iVÖlK"ClOVO<; 

12 [Kat 'tEA'E~V 0"10 23-33 ] Kat EmKAa(J~O~e; 1tav't[oi]oue; U1tO til[e; aut]ile; 'tPltT]<; 
iVSt[K]tiovoC; ' ta öe uva XEt'pa 1tav'tO'. 1tpOe; iJlE thv 1tEnpa-' . 

13 [/lEVllV ~at ·~avt<Y. tov E1tE)..eUO"Oj.lEVOV n EJ..l1tOl"(J]6~EV[O]V TO{)'tOlV 11 j.lE[p]OU<; 
XaPt[V E1t] avaYKEC; 1ta[pa]xpilJ.let O:1tO<Jt"O"Ol ~at ·€ KSi.K1WOl O"Ot {Ötene; ~O" 
UV UAro (j.la<Jt) . .. . . . 

14 [Kat E1tEPOl"C1l9E10"U <i>~oA.6YTJ(Ja ou 1tPOOÖEO~EV11] bEpa[e; ~]ou EUÖO,cr,OEOlC; 1tEP\. 
ÖE "Cou 'taüta [o]p9roe; l\!Xt KaA[ro<;] YEYEvllo9at Ka0a1tEp EK otK11C;. Kupia ~ 
1tpa:crte; ÖtooTj: . 

15 (2. Hand) lAup11Ala Kupia ~] ltp[O]ICEIj.lE[V]T] Öl' Ej.lOU 'rOU UVöpoe; AUPllALO\) 'A/l-
j.lCJ)([j.l]j.l0l lviou ltEltpaKa ~Cx.C; ~PO~e114EVixc; .. ,. 

16 [apoup~c; DuO 'öy&oov Kat] a7tEo~[oV] :Cx. -n;e; TtJl[iiJS Xp"oo~ ~?j.ll{ j.ll lo[~a"C]~a 1tEV"CE 
1tMpllC; Kat n:AEtV 1tEv"Ca 

17 [ta ö~~OOta Kat E1ttKA]ao~ou[<;] 7tClv"Coiou[c; U]1tO "C11C; 1tPOKElj.lE[Vll]C; "CPl1:11<; iVÖtK-
"C { 0" I lOVO<; Kat ßEßa;üi~ffi .. .. . . ..... 

18 [1taOl ßEßatroOEt. 'A~~]0,:,~?e; O"u':'[EonlJ,:, 'tU y[uv ]atKl ~ou KUPl~ Kat hpaljla 
iJ1tEP aU"C11C; ypaj.l~a"Ca ~-r, 

19 [Eiöulac;. vacat ] (3. Hand) t AupT![AlOC; 'A]qKAll1tlaÖTJc; 'AA~1tOU j.lap-
'(u[pro] :nÖE tn 1tpaOt. 

3. OltCI<OAaTOp\ Pap. 5. I. ou~ßOAa(ou 6. EltO\ K aAE~ Pap. 8. OltEKO",atOpa Pap. 10. I. aipnoa\; 1. 
ßEßa\WOEI 11. fölov Pap. 13. ~ö Pap. 16. ltEVta s. Komm. 

"Im 11. Jahr unserer Herren Valentinianus und Valens und im 7. Jahr des Gratianus,jelices 
pii AI/gusli. während de Kon ulate unserer Herren Valentinianus und Valens, der ewigen 
Augusli, zum 4. Mal, Monat. Tag, im Dorfe ... de Gaue. , .. 

Aurelia Kyria, Tochter des Tjmotheo und der Mutter Apollonia. mit meinem Mann Aure
lius Ammonios, Sohn des N.N. und der Mutter Theo ... , aus dem eiben Dorf als meinem Bei
steher, an Flavius Ammon, speculator, Gruß. 

Ich erklärt,; ... zu Deinen Gunstt;:n ab heute auf alle Zeit verkauft und das Eigentumsrecht 
abgetreten zu haben an den mir in der Umgebung von ... gehörenden zwei und ein At::htel 
Aruren privates Saatland ... , die auf mich gekonunen waren aufgrund des Ehekontraktes meines 
obengenannten und verstorbenen Vaters Timotheos, Sohn des ... , wovon die Nachbarn sind: 
im Süden Heraklammon, Sohn des Me!..., mein ... väterlicherseits, im Norden und Osten 
Banos aus dem Dorfe Alexandrou, im Westeu ein benützter Weg, zu dem für diese zwei und ein 
Achtel Aruren privates Saatland miteinander vereinbarten Preis von fünf geprüften Goldsolidi 
ohne Aufzahlung, die ich von Dir sogleich vollständig von Hand zu Hand aus Deiner 
Hauskasse empfangen habe, so daß Du, der Käufer Ammon, der speculator, mit der 
Nachkommenschaft und Deinen Rechtsnachfolgern ab heute Besitzer und Eigentümer bist der 
obengenannten zwei und ein Achtel Aruren privates Saatland. und daß Du ungehindert Dein 
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Eigentumsrecht ausüben und darüber verfügen ... und alles nach Deinem Ermessen ungestört 

tun kannst. 

Ich werde (die Aruren) garantieren, immer gegen alles mit jeder Garantie und frei von ... 

und daß Du die Erträge daraus zum eigenen Gebrauch vereinnahmen wirst ab der heilbringenden 

dritten neuen Indiktion und daß Du zahlst ... und zusätzliche Abgaben aBer Art ab derselben 

dritten Indiktion; alle laufenden Zahlungen aber fallen auf mich, die Verkäuferin, und ich werde 

jeden, der bezüglich dieses (Grundstückes) oder eines Teiles widerrechtlich drängt oder Ansprü

che erhebt, unbedingt sofort abwehren und ich werde Dir zu Deinem Rechte verhelfen auf 

meine eigenen Kosten, und auf die Frage, ob das ordnungsgemäß und richtig geschehen sei, 

habe ich bestätigend geantwortet, ohne daß ich eine andere Zustimmung für mich dazu 

benötige, wie aufgrund eines gerichtlichen Entscheides. Der Kaufvertrag in zweifacher 

Ausfertigung ist maßgeblich. 

Ich, die obengenannte Aurelia Kyria, durch mich, ihren Ehemann Aurelius Ammonios, 

habe die genannten zwei und ein Achtel Aruren verkauft und ich habe den Preis von fünf Gold

solidi vollständig erhalten, und Du wirst zahlen alle Staatsabgaben und zusätzliche Abgaben 

aller Art ab der genannten dritten Indiktion, und ich werde garantieren mit jeder Garantie. Ich, 

Ammonios, habe meiner Frau Kyria beigestanden und ich habe für sie geschrieben, weil sie 

nicht schreiben kann. 

Ich, Aure1ius Asklepiades, Sohn des Alypos, bezeuge diesen Kauf'. 

1-2. Die Datierung: Zur Festsetzung der Datierung gibt <!s in diesem Text zwei Anhaltspunkte: 
In Z. I den Anfang der Konsulsnamen mit tWV OEO'7tOtWV ~IlWV OU [ und in Z. 11 die Erwähnung der 
E1l'tUXOU~ tpi 1:11r; veo.r; ivo\1('tiovo~. . . . .. 

Neo. iVOtK1:lroV kommt nur n'3ch 327 n. Chr. vor; bis zum Jahre 347 n. Chr. deutet dieser Aus
druck auf den neuen Indiktions z y k I u s, später dann nur mehr auf das kommende Indiktions
j a h r, vgl. R. S. Bagnall, K. A. Worp, The ChroilOlogical Systems 01 Byzantine Egypt, Zutphen 
1978, 30-35. Wenn also unser Text aus der Zeit vor 347 stammt, ist er auf eine 3. Indiktion zu 
Jatieren, wenn er aus späterer Zeit kommt, auf eine 2. Indiktion. 

Sucht man in Baguall, Worp 69ff. ein kaiserliches (wegen OEa7t01:WV iwwv) Konsulspaar, des
sen erster Name mit Ou [- an fH ngt und dessen Amtszeit in eine 3. bzw. 2. Indiktion fällt, so ergibt 
sich als einzige5 MögliChkeit dns Konsulat des VaJenlillianus I. und dc Valens im Jahre 373 n. Chr. 
Für ihr in Z. 1-2 ergänztes Konsulatsfurmular auf Papyri aus demselben Jahr vgl. Bagnall, Worp 113 
und R. S. Bagnall, A. Cameron, S. R. Schwartz, K. A. Worp, Consuls 01 the Later Roman Empire, 
Atlanta 1987,281. Die 2. Indiktion läuft im Arsilloites und Herakleopolites vom 1. Pachon 373 bis 
zum 30. Pharmouthi 3746, das Konsulat vom I. l<!nuar 373 bis zum 31. Dez<!mber 373; der vorlie
gende Text ist folglich zwischen dem 26. April 373 und dem Ende dieses Jahres zu datieren. 

Die Kaisertitulatur: Vor dieser Künsulsdatierung sind die Regierungsjahre der Kaiser mit ihren 
Titulaturen angegeben, denll Eu'tuxwv E[ va lEßWV LEßa[cr'tlwv kann nur das Ende einer Kaisertitula
tur sein. Eine olche DatierUligsweise ist 373 n. Chr. j edoch kaum zu erwarten . Zwar hatte man in 
Ägypten seit dem Beginn der Römerherrschaft, in Nachfolge der zur Ptolemäerzeit und früher 
üblichen Praxis, nach den Regierungsjahren der Kaiser datiert, aber im frühen 4. Jh. wurde die 
Datierungspraxis den Gepflogenheilell im sonstigen römischen Reich angepaßt. Seither datierte 
mall nach Kon suln und Indiktionen, die Datierung [1:;ch Kaiserj3hren hat aufgehö:t. Es gibt nur aus 
UI!I' Übergangszcil vereinzelte Beispiele "'an Texten llIit ein<!i doppdten Datienmg, in der Kai ser und 
:(on. uln genannt wel'c!c117. Irl der PCl lode von 337 bis 537 11. Chr. aber werden die Kai erj ahre 

5 Es gibt nur ein anderes, mit einer 2. Indiktion zusammenfallendes kaiserliches Konsulat, bei 
dem der erste Name mit 0 anfängt, nämlich das Konsulat des Honorius und des Theodosius im Jahre 
418 n. ehr. Die Schriftspuren nach 0 um Ende der Z. I sind aber nicht mit v zu vereinbaren; das '\) 
dagegen scheint sicher. 

Bagnall , Worp, ChronologiCftl Systems 68. 
7 Beispiele: P.Mi ch. XII, S. 38fl'. (302 n. Chr.), P.L.Ba!. XXV 59 (303 n. Chr.), P.L.Bat. JI 5 

(305 n. Chr.). Von die~:n Beispielen zu trennen ist eine kleine Gruppe von Texten aus dem 3. Jh., 
die sowohl eine Kaiser- als auch eine Konsulsdalierung tragen; die Ursache für die Nennung des Kon-
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normalerweise nieht in den ägyptischell Dmierungen gebraucht, siehe R. S. ßagnall, K . A. Worp, 
Regllal Forlllll/as, I3A P upplerncnt 2 (1979) 42ff. Datierungen mit Kaisertitulatur sind nach 
3 15/3 16 nicht mehr in den Papyri beZeugl8. 

Allerdings hat es Ausnahmen gegcben, und als s Iche ist auch unser Text zu betrachten. Aus dem 
, piitcn 4. Jh., namentlich aus der Regierungszeit deo Valenlinianus 1., Valen und Gralianus . owie 
des Valcntinianus 11 .. zwischen 367 und 3 4/385, waren bi her sieben Texte mit Angabe der tatsäch
lichen kaiserlichen Regierungsjahrc beknnlll gew rden9. Bemerken wert i t. daß von diesen sieben 
Texten fünf aus dem Oxyrhynchitcs (wo man zur selben Zeit auch eine speziell Jahreszilhlung mit 
fiktiven RegierungsjahreIl kannte) und die übrigen zwei aus dem J-IerakLeopoliles tllmmen. Ob das 
eher auf ein herakleopoJitische !lls eine 3" inoi tische Herkunft unsere Texte deutet? Aneler als im 
vorliegendcn Papyrus geben aber alle diese Texte nur die kaiscrlichen Regierungsjahre an, olrlle die 
Kaiserlitullltur. Das Vorkommen der Titulotur in unser m Text ist also singulär. 

] Eutuxwv EfucrJEß&V Eeßcx[at]&v: EUtuX~<; und EuO'tßll<; stehcn hier in verkehrter Reihcn
rolge, \v'as aber mehrl'ach in den Papyri bezeugt i I und wohl au/' die Unachtsamkcit der Schreiber 
zurOckzul'UhrcJl i 110. 

Wie die LOcke davor zu crgih1Z.en ist. bleibt unk lar. Das Jahr 37 war das 11. Rcgierung 'jahr de 
Valentinianus I. und V, lens und das 7. Jahr des Gratianus. Ihre Kaisertitultllur i t papyrologi eh Uber
lierel'l in Kaisereidenli, in den Kon. ulsdatierungell der Kaiser l2 und in einer dcm Kaiser Valens gc
weihten Ehrenin ehri ft 13; keiner der bislang bekannten Texte endet mit Eucrtß&v Eu't'\)XwV Le
ßacrt'wv man gt.:brlluchtc in die en Texten offen ichtlich eino.n andercn Be tandteil der offiziellen 
Tiwlatur als hier. 

In dcn Quellcn llußerhalb Ägypten. nennen ich Valclllinian I. und 'ein Mitregentcn in den An
rängen kaiserlicher Briefe und Edikte auf Latein oder Griechi eh (durch die Kirchenväter blW. eine In
schrift aus Rom ilberllcrert) in vier VOll fünr Fällen 14 in der Tal pills lehr bzw. tuO'tß~<; tut\)l(.~C; (in 
einem gricchisehen Bei piel sogar in der umgckchrten Reihenfolge t\n\)xE'ic; U(]tßttC;) und in eben
sovielen Fttllen AI/gI/SIllS 1 LtßCX(]'tOC;. Auch die lateini ehe Inschrift IL VI 1175 wci I, neben 
vielen anderen, t·eils altel'lUmlichen, Kai eniteln diese Elemente aufl5 . Alle diese Titulllluren ind 
aber Fllr die Lücke unseres Papyrus zu lang. 

sulate (in dic er Zeit war nur noch die kaiserliche Datierung üblich) i. t darin zu 'uchen, daß ~ie alle 
aus dem Ausland Slammen: BGU In 913 (206 n. hr .. Myra), P.O.xy. I 35 (223 n. Chr., Proklamation 
des Kai , ers), P.Mon. 111 63 (248 11. hr., ßithynien), P.Oxy. XLII 3054 (265 n. Chr.'!, ßo ·tiai). 

8 D. Hagetlorn, K. A. Warp, VOll tc;uproc; ZlI öecr1fon/c;, ZPE 39 1980) 170. 
9 Siehe die Texte, die R. S. Bagnall, K. 1\. Worp, Regl/lIl Forml//as, BASP Supplement 2 (1979) 

43 auflisten; dazu kommt nun P.Laur. 111 70 aus Addellda /ll/d Corrige/lda 10 3/ Allgust /981 (im 
Selbstverlag der beiden Autoren). 

10 Z. B. SPP XXII 126, 1-2 (Dalum unbekanlll; \lgl. P. J. Sijpeslcijn, ZPE 49 [1982] 106) und 
O.Tnit JI 1621, 3 (23 n. hr.); beide Texte wurden von P. Bureth, Les Tt'lulalures imperiales dalls les 
papyrus, les os/rOClI PI les inscrip/iolls d'Egyple, Bruxellcs 1964, mit der "normalen" Abfolge der 
Tilelclcmcl1te aufgcnommen . Diese Verwechslung L~t delln auch, pace ijpesteijn, I. C., wohl nicht 
als festes Element der Titulatur zu sehell, .ondern nur al Schreibfehler (- rur dieselben Kai 'er, u. U. 
zusammen mit einem dritten. gibt cs 238 auch Titulalllren mit der riChtigen Reihenfolge Eüaeprov 
E u'tt>x,6\v, S. ßureth I 12). Die CI' Fehler wurde verursacht durch den gleichlaulenden Anfang beidcr 
WÖl1cr oder durch den m land, daß aur den MUnzen, die dem Durchschniusmen chen doch immer als 
Vorlage der Kaisertitulatur gedielll haben werden, die Titel E1icrE~Cöv Eu't\)Xwv öfters abgekürzt E E 
oder EY EY ge chrieben warcn und ihre Reihenfolge de halb unklar blieb. Auch in der Titulatur 
Caracallas komlllen diese (/'Ur Caracalla seltcnen) Epitheta in der normalen Reihenfolge EuO'er3~C; 
EtJ't'UX"C; vor (gegen P. J. Sijpesleijn, Symbolae Osloen .. c LVlIl [1983] 131f. mit Anm. 16), vgl. 
BGU XI 2048,15 (mit Tafel IIl), SB VI 88 10; deshalb in die 'er Reihenfolge auch zu ergänzen in 
P.Rein. II 100, 12. 

11 K. A. Warp, Byzantine lmperfal Titulature in the Greek Documentary Papyri: The Oath 
Formulas, ZPE 45 ( 1982) 205. 

12 Bagnall, Worp, Cilrol/ological Systellls 113. 
13 SO X 10697, Duplikat \'on SO V 8699. 
14 G. Rösch, ONOMA BA [JA EfAL. SILtdi~/I ZWII offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in spät

antikerundJriihbyzantinischerZ i/, Wien 197 . 162,Nr.I4-18. 
IS Vgl. Rösch (0. Anm. 14) 92 und Anm. 114. 
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In den ägyptischen Datierungsformeln hat man es meistens mit einer Verkürzung des offiziellen, 
viel längeren lateinischen Titels zu tun, die nicht selten den kurzen Titulaturen der Münzen ent
spricht. In der Zeit Valentinians überwiegt auf den Münzen "ein schlichter Titel mit DOMfNUS 
NOSTER beginnend, der nur die Beinamen PlUS FELfX AUGUSTUS aufweist'd6. Diese Kurztitulatur 
ist in den Papyri bislang zwar nicht bezeugt, entspricht aber der Länge der Lücke, die nach den ziem
lich sicheren Ergänzungen der Z. 8, 13 und 14 auf ca. 60-70 Buchstaben zu berechnen ist. Diese Titu
latur wurde also in Z. I ergänzt, wobei dominus mit 8EO'1t6't1'\~ (und nicht l(1)PtO~) wiedergegeben ist, 
weil das Wort in dieser Periode trotz der fehlenden papyrologischen Parallelen für diese Titulatur auf
grund des allgemeinen Sprachgebrauches in jedem Fall zu erwarten ist l7 . 

2-3. IlE'tCx O'uvE(noo['t6~ 1l101 ['tou uv8p6~ Ilou: Im 4. Jh. war es Frauen durchaus möglich, 
selbständig 'rechtliche Transaktionen durchzufliJ,ren. Es wird hier auch ausdrücklich gesagt, daß die 
Verkäuferin keine weitere E1j86KllO'l~, "Zustimmung", benötigt (Z. 14). Dennoch sich I man öfter, 
daß eine verheiratete Frau ihren Ehemann als O'uve(J1:ro~, "Beisteher", beim Vertrag abschluß dabei 
hat. Vgl. J. Beaucamp, Le statut de La femme a Byzance (4~-7e siede). JJ. Les pl'lItiques sodaLes, 
Paris 1992, 251-257 über den O'UVEO''tro~ und 218- 222 über Landverk!lufe von Frauen. Das Wort 
O'UVE(Jt(~~ ist nach Beaucamp nicht ein juridischer Terminus technicus, sondern deutet nur allgemein 
auf den geleisteten Beistand, vgl. auch P. W. Pestman, Over Vrouwen en Voogden in het Oude 
Egypte, Leiden 1969, 47, Anm. 99. Im vorliegenden Text bietet der Mann e ine konkrete Hilfe
stellung, weil er für seine Frau die Unterschrift leistet (Z. 15-19). Die Papyri, die einen O'UVEO''tro~ 
erwähnen, sind zusammengestellt bei Beau amp 436-440. 

Zum Eigennamen des Ehemannes s. den Komm. zu Z. 15. 

3. ]oov: Ergiinze 't}(ÖV U1tO 't~~ a{J't~[~] Kroll1'\~ oder vielleicht cXj,lcpo1:ep]oov (I. all<po'tEpOI) 
a1to K.'t.1-..; für <lll<jlo'tepoov statt all<po'tEpOl s. etwa P.Gen. I 67, 69. Das Dorf wurde also schon in 
der Lücke von Z. 2 genannt. 

<I>Aaouioo "Alllloovl O'1tEKOuAa"Copc SpecuLator ist eine hohe militärische Funktion im rö mi
schen' Heer. I~ byzantinischer Zeit fungierten die speculatores als Spione in einem spezicJIen Nach
richtendienst, s. P.Nephcros 20, Einleitung mit Lileralurverweisen; ebd . findet sich im Anh a ng eine 
Liste der aus Ägypten bekannten speculolOres18 . S.ic ind vom 1. bis zum 5. Jh. n. Chr. beleg t, Uber
wiegend aber im 4. Jh. In einigen dieser Texte treten sie als Landeigentümer auf. Es darf also nicht 
befremden, daß in unserem Text ein specuLator Land kauft. Im 4. Jh. sieht man öfters Militärs als 
Grundbesitzer, was auch damit zusammenhängen kann, daß Landbesitz in einer Periode der Inflation 
wertbeständiger ist als Münzen, vgl. R. S. Bagnall, Currency a/1d Inflation i/1 Fourth Century Egypt, 
BASP Supp!. 5 (1985) 55. Gegen die häufig angenommene starke Ausdehnung des Grundbesitzes von 
Militärs zu Recht jedoch R. S. Bagnall, Military Officers as Landowners i/1 Fourth Cenlury Egypt, 
Chiron 22 (1992) 47-54. 

Ammon trägt das 'ge/1tilicium ' Flavius, wie auch der speculator Flavius Adelphios in BGU XIII 
2332. Im Gegensatz zu Aurelius deutet Flavius, seit etwa 324 n. Chr. im Gebrauch, auf einen höheren 
Status, der u. a. allen Militärpersonen zukommt, s. J. G. Keenan, The Names FLavius and Aurelius as 
Status Designations i/1 Later Roman Egypt, ZPE 11 (1973) 33-63 und ZPE 13 (1974) 283-304. Ein 
speculator namens Flavius Ammon war bisher nicht bekannt. 

Die Herkunft des Flavius Ammon ist (im Gegensatz zu jener der Verkäuferin) nicht genannt, weil 
er als Militärperson keinen festen Aufenthaltsort hatte. 

4. Nach OIlOAoyOO wäre eine passende Ergänzung etwa Ka"CCx t~V8E 'tl1V 8iO'O'l1v O~IOAOyicxv (zu 
8iO'O'1'\v vgl. Z. 14): "g.emllß dieser zweifach ausgefertigten Übereinkunft" (viele Bei. piele in F. 
Preisigke, Wörterbuch I, s. v.). 

5. Ergänze vor EA]~ouO'a~ vielleicht 1ta"CplKa~, ill Bezug auf das Folgende. 

S-G. EA]eouO'a~ Ei~ EilE .x[n]o yalllKOU (JW1ßo~eou "Cou 1tPOKEl~lEVOU Kat ava1tCXuO'CtIlEVO\) 
1[1tatpoc; Ilou:' Die Verki!uferin hat das Land erworben aufgrund des 'Ehevertrage einer zuvor genann
ten, verstorbenen männlichen Person; damit kann filIi ihr in Z. 2 genannter Vater gemeint sein. Da-

16 Röseh (0. Anll1. 14) 128. 
17 Siehe Hagedorn, Worp, VOll /(vpwr; zu OecmorT)r; (0. Anm. 8) 165-177, bes. 170. 
181n die er Li te i t NI'. 14, SB XIV 1116,5; 8 zu korrigieren in SB XIV 11165,8; 11. Bei Nr. 

25 soll es statt P.Laur. II 24 heißen: P.Laur. II 42; hinzuzufügen sind P.Nepheros 20 und SB XIV 
11972 B, l. 



Zwei byzantinische Landkäufe 19 

her die Ergänzung !tat po<; ).IOU am Anfang der Z. 6, wahrscheinlich gefolgt vom Namen und Vaters
namen de Vaters, was die LUcke filllen wilrde. Also hat sie das Land von ihrem Vater geerbt. der das 
aber nichl mittel eines Testaments oder einer donatio mOl'tis causa. sondern schon in seinem Hei
rats vertrag festgelegt halle. 

Es war in Ägypten Ublich, in Heiratsverträgen testamentarische Verftlgungen zu treffen, speziell 
zugunstcn der aus dieser Ehe zu erwartenden Kinder. Eheverträge mit olchen Verfügungen und Er
wähnungen derartiger Verträge aus römischer Zeit sind zusammenge telll bei I-I.-A. Rupprecht, Elre
vertrag lind Erbrecht, in: S. Janeras (Hg.). Miscel·/illlia papirologica Ramon Roca-Pllig, Barcelona 
1987. 307-3 .11. Der vorliegende Text enthält die erste Erwähnung eine Heiratsvenrags mit erb
recll1lichen Maßnahmen ('Ur die Kinder aus byzantini . eher Zeit l9. 

Der hier gebrauchte Ausdruck für "Heiratsvertrag", "(a)lllCOV (JU)lß6AalOv, kommt ansonsten nur 
selten vor20. 

6. Ergänze vielleicht M€A[avo~, weil MEAa~ ein häufiger Name ist; es gibt aber auch andere Er-
gänzungsmöglichkeiten. . 

Bavo~: statt Wesselys (0. Anm. I) ßO'\lvo<;, "Hügel". Banos ist ein geläufiger Name der byzanti
nischen Zeit (fruhester Beleg: P.Harr. I 93 va [So 109] 4, 294 n. Chr.). Statt des Vatersnamens ist die 
Herkunft des Banos angegeben. Das Fehlen des Vatersnamens bei diesem Nachbarn befremdet; viel
leicht war der Name seines Vaters den Vertragsparteien unbekannt, weil Banos sich erst neulich in 
ihrem Dorfe niedergelassen hatte. Es geht wohl zu weit, diese Übersiedlung mit dem Rückgang der 
Bevölkerung in den kleineren Dörfern am Rande des kultivierten Landes im Fayum im 4. Jh. in 
Verbindung zu bringen21 . 

UltO EltOllC(lOU) 'AAEs(avOpou): wahrscheinlich das mit Alexandrou Nesos gleichzusetzende 
Dorf 'nördlich von Theadelphia in der Themistou Meris des arsinoitischen Gaues22, s. Wessely, To
pographie des Fmjum (0. Anm. 1) 32f. und vgl. L. C. Youtie, P.Fay. 243 Verso: Topography in the 
Themistes Meris, ZPE 50 (1983) 54. Die ursprungliche Herkunft dieses Nachbarn besagt natürlich 
nichts über die Lage des hier verkauften Landstilcks oder über die Herkunft dieses Papyrus. 

6-7. 6150<; OBE\)O~IEVT\: Wohl vollständige Bezeichnung eines "benUtzten Weges", wie in SPP 
XX 117,6. Wenn die Ergänzung am Anfang der Z. 7 zUlrifft. 1. [ wegen Platzmangel boo<; bOEUOfi€Vll 
I [Ei<; - - -, .,ein Weg, führend nach ... ", aU$zuschließen. . .. 

7. Der Anfang ist erga.l1Zt nach SPP XX 11 7,7 und vielen Parallelen aus ver chiedenen Perioden. 
Der Kaufpreis betr~gl 5 Goldsolidi (vofit(J~L6:'t ! O:) für 21/8 Aruren privates Saatland; dies ist der 

bislang erste belegte Kaurprei für Land aus der 2. Hälfte des 4. Jh . Zu der Inflation in diesem Jahr-
hundert vgl. R. S. Bagnall, C/lrrency alU/Inflation in FOlirt" Cef/lltry Eg)'pt, BASP Suppl. 5 ( 1985). 
Daß der Preis hier in Goldmünzen gezahlt wird, ist verständlich: ur Gold ist unabhängig von der In
flation. Seit dem Beginn dc 4. Jh. hat man immer häufiger Gold al Zahlungsmittcl gebraucht; das 
Wort VO).lIO'~l(l'tlOV ist erst nach 330 n. Chr. belegt, s. Bagnall 16. 

Die wenigen bekannten Kaurprei e von produktivem Land im 4. 1h., wie sie Bagnall 70 
aunistet, zeigen elen Eintluß der beachtlichen hlllation. Die spätesten bekannten Preise aus diesem 
Jahrhundert sind: 

- 342 n. Chr. für 9 t/2 Aruren: 50 Talente (P.ColI . Youtie II 78 = P.Col. VII 181) 
- 342 n. ehr. für 3+ Aruren: 2000 Talente (BGU IV 1049) 
- 348 n. Chr. filr 1 Arure: 1000 Talentc (BGU 111 917) 

19 Weiter nclllll M. Amelolli, TC~' /(/lIIellti cd al/i paratesramelltari /lei papi"; bizantilli, RIDA J 
J 6 (1969) 2 1 1-214, den ehr fragmentarischen Ehevertrag P.Cairo Masp. III 67006 va (6. Jh .) mit 
Erwähnung von zu vererbenden Gescbenken der Eltem (?). Auch im Ehevertrag CPR 1 30 = MChr 290 
11 7 ~6. JII .) scheint von einer Gabe des Brs utvaters an die Braut die Rede zu ein. 

o MChr 372 VI, 21 (2. 1h. n. Chr.)· P.Oxy. XVI 1965 (553 n. Chr.); P.Cairo Masp. In 67310 
va 21 (Entwurf des folgenden Texte ); P.Lond. V 1711 , 58 (566-573 n. Chr.) . LVfißaA(X!ov als all
gemei ner Ausdruck fiir sowohl schriftliche als auch ungeschriebene Verträge wird in byzantinischer 
Zeit mit einer pezifikation der Rechtshandlung (wie in y<:t)llICOV O'll).lßCA<:tlOV) versehen, vgl. R. 
Taubenschlag, The Law 0/ Crcco-Romall Egypt, Warsz3wa 21955, 294. 

21 Vgl. R. S. Bagnall, Agricull/l/'al Productillity anel T"xation ill Later ROll/all Egypt, TAPA 115 
(1985i 289-308, bes. 30M. 

2 Es ist auch im Oxyrhynehites ein EltOllClOV 'AAesaVÖp€OJv bezeugt, vgl. P. Pruneti, I centri 
abifCIti dell'Ossirillchite , Firenze 1981 (Pap.Flor. IX) 26. 
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Versuchen wir - natürlich mit Vorbehalt wegen des Mangels an gleichartigen Angaben - unse
ren Preis damit zu vergleichen: 5 Goldsolidi haben im Jahre 373 n. Chr. ungefähr 69.445 Talenten 
entsprochen23 . Der Preis pro Arura in unserem Text entsprach deshalb ungefähr 32.680 Talenten: 
mehr als das 30-fache des genannten Preises 348 n. Chr. Mögliche, aus anderen Gründen verursachte 
Preisschwankungen einmal dahingestellt, würde eine solche Preissteigerung im Einklang stehen mit 
der von Bagnall 43-48 geschätzten Höhe der Inflation in der 2. Hälfte des 4. Jh. und mit der (von 
Bagnall nicht gänzlich akzeptierten, aber für unsere Periode doch in großen Zügen zutreffenden) 
Tabelle bei G. Mickwitz, Geld und Wirtschaft im römischen Reich des vierten Jahrhunderts 11. Chr., 
Helsingfors, Leipzig 1932, 114. Der Preis stimmt schon ungefähr mit jenen des 5. Jh. überein, vgl. 
O. Montevecchi, Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano, III - I contratti di 
compra-vendita, Aegyptus 23 (1943) 43. 

10. In der LOcke gibt es Platz für zwei durch Kai verbundene Infinitive; möglich sind: OiKOVO
IlElv, EltI'tEAElv, Ö\oIKE1V, ltroAElv, öla'tiSecr6al, äAAO\S ltapaxropelv und andere Ausdrücke für 
"verfügen über, weiterverkaufen" und dergleichen. 

a[lplf\aE: Wohl für alpf\am, eine nicht bezeugte Nebenform des Konjunktivs alpft. Für die 
Personalendung -aal (in Analogie zu -Ilal und -'tat) in der Koine s. F. Blass, A. Debrunner, R. W. 
Funk, A Greek Grammar of (he New Testament, Chicago, London 1961, § 87 und F. T. Gignac, A 
Grammar of the Greek Papyri ll, Morphology, Milano 1981,358. 

11. Nach Ka6apus I [a1tO gibt es viele Ergänzungsmöglichkeiten (siehe F. Preisigke, Wörter
buch I, s. v. )(aSapoc;). Die rnei rcn der üblichen Fonnein deuten auf das Frei ein von Schulden. La
sten und I\bgabcn . Ocr für dcn Herakleopolitcs eigentümlichc Au. druck24 erwf\hl1l die Belastung -
freiheit des Kllllfobjeklc. , vgl. z. B. SPP XX 117. 10 (mit BL VlI) : l(crScrpac; eino 'tE äAAWV npa
O'EWV l1ICcxi iiHc,)V ilCovo~n1i>v ~ E1:eprov i.mo6'1ICoov (411 n. Chr.). In unserem Text würde a1tO 'tE 
aAArov 1tpaaErov ~ E'tEProv OiKovolllOOV eine passende Ergänzung sein . 

vEa ivölK1irov deutete ab 347 n. Chr. auf das kommende Indiktionsjahr hin, s. oben zu Z. 1-2. 

12. Wohl zu ergänzen: Kal 1EAElv crE 1tavw 'tu ÖTlIl0crta 1EAEalla1a, "und daß Du zahlst alle 
Staatsabgaben", vgl. Z. 17. 

14. Kal E1tEpro1T186aa cDllOAOYT1cra ist in der Lücke ZU ergänzen wegen des folgenden 1tEPl ÖE 
10U 1aum [6lpe1i>~ Kal KaA[oo~l YEYevf\cr6at, eines Bestandteiles der Langform der Stipulatiöns~ 
iciausel. DIe Stipulationsklausel, ursprünglich in Privaturkunden mit Verpflichtungserklärungen auf
genommen, um diese Verpflichtung zu begründen, hat man im byzantinischen Ägypten aufgefaßt als 
eine die wichtigsten Elemente des Vertrages bestätigende Formel, s. D. Simon, Studien zur Praxis der 
Stipulationsklausel, MB 48 (1964) 89; zur Langform der Klausel bes. S. 46f. Genau diese Langform 
deutet auf die geänderte Auffassung der stipulatio in byzantinischer Zeit. 

15. 'Allllro {[Illllro I viou : Ein anderer Name als Ammonios ist kaum zu erwägen, vgl. auch in 
Z. 18: -Joov 10$. Eine vergleichbare Dittographie desselben Scbreibers sieht man in Z . 16 in 
':'?1l1 {llllcrr~ifi11~a. 

16. 1tEV1:a: I. 1taV1a oder eben aE nav1a, weil es so aussieht, als ob das 1t aus einem 0' korri
giert worden sei . 

17. In Anbetracht der Länge der Lücke am Zeilenanfang kommt keine andere Ergänzung in Frage. 

18. Für AUP~AIO~ gibt es keinen Platz; bei dem Namen der Frau in derselben Zeile ist das 
l\uPTlAi~ auch entfallen. 

19. llaP1:u[poo: Das Heranziehen privater Zeugen ist charakteristisch für späte Verträge, s. dazu 
H. 1. Wolff, Der byzantinische UrklllldClIstii Ägyptens im Lichte der Funde von Nessana und DIII'CI, 
RIDA3 8 (1961) 126. Obwohl ein Zeuge bei einer privaten Übereinkunft aus dem Arsinoites odcr 

23 Solidi hatten keinen festen Wert in DenareIl oder Talenten, sondern waren ihr Gewicht in 
Gold wert. Ein Solidus wog 1/72 Pfund Gold, während der Preis eines Pfundes Gold im Jahre 373 n. 
ehr. um 1.000.000 Talente betragen hat (vgl. dazu B:lgnall. Currency 61f.); I Solidus entsprach also 
1.000.000 : 72 = 13.889 Talenten. 

24 Vgl. (aber nur für die Kaiserzeit) A. B. Schwarz, Die öffentliche und private Urkunde im römi
schen Ägypten, Abh. der phil.-hist. Kl. der Sächsischen Akad. der Wiss. 31.3 (1920) 177. 
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Hcraklcopolites im 4. Jh. kcine wegs zu erwarten ist, gibt es Ausnahmefälle - besonders bei Ver
kUufen und speziell bei Grund lileksgeschäften wie im vorliegenden Falle, s. Wolff 127-128. 

P.Vindob. G 14069 
Hermopolites 

2. Kaufvertrag über Weideland und einen Weingarten 

24,2 x 24,7 cm 6. Jh. n. Chr. 
Tafel 3 

Mittelbrauner Papyrus von ursprünglich guter Qualität. Hcute zeigt der Papyrus dunkle und graue 
Stellen und zahlreiche Beschädigungen, teilweise von Wurmfraß verursacht. Ein großes Loch befin 
det ich bei Z. 3. Oben links und unten i I der Papyru. abgebrochen, rechls dagegen fasl komplel\. 
Die Papyrusrolle wurde vor der Verwendu.ng gedrehl. der Text i I a1 0 trallsversa charta, gegen die 
Faserriehlung, gc. chrieben2.5. Die K1ebungen vcrlaufen horizontal, wobei da 0 erc Blml das ul1lere 
tlberl appl. Dic!(c Kiebullgen sind ca. I em und ca. 13 em vom oberen Randc wahmchmbar. Der Papy
rus iSI oben wohl gcnau dort abgebrochen. wo das unten liegende Blau aun,örte. Die Rolle war 81 0 
zusammcngesetzt 8U nur ca. 12 m breiten Selidcs26 und iSI wahr eheinlich auch unten entlang der 
Klebung abgebrochen. 

Es fehl en bei einer maximalen Rollenhöhe von ungefähr 33 cm27 links ca. 9 (Z. 1-2) bis 18 cm 
(Z. 13). Bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 1,9 Buchstaben pro Zentimeter kann die 
Buchstabenzahl einer Zeile auf 51 bis 60 Buchstaben berechnet werden, wobei ein Freirand von 1 cm 
abgezogen wllfdc. 

Die geHlufigc. großzUgige byzantini 'ehc Kursive ist dem 6. Jh . zuzuweis 11 , \lg l. twa W. 
Schubart . PClp)'ri Graeccle Berolirwllses . Bonn 1911. Tafel 45 (525 n. I1r.) und 46 (599 n. Chr.) und 
R. eider, Pa!iiogrilphi der griechischeIl Pap)'ri 1 I, LUugarl 1967. Tafel 55 (55 J n. hr. ?). 

Das Verso ist leer. Der Papyrus gehörte zu dem .. Fund von Hermupolis" aus dem Jahre 18 7 und 
wird daher aus dem Hermopolites stammen, vgl. P.Rainer Cent., S. 21. 

Dieser Kaufvertrag betrifft zwei aneinander grenzende Grundstücke, äpoupm 1:11<; 
eX1t01:po<pf)c; 1:mv ßomv (Z. 6) und ein eXll1tEl\,tlCOV xmpiov (Z. 7), al so Weideland und einen 
Weingarten. Verkäufer ist Damianos, Käufer sein Bruder Peloos; beide sind sonst unbekannt. 
Zwei benachbarte Grundstücke hatte Peloos schon durch Beerbung eines Onkels erworben (Z. 
4-5 und 9-10), und so strebt er wohl nach einer Vereinigung des durch den Erbgang 
zerstückelten Familienbesitzes (siehe auch Z. 2, nach der ein weiterer Teil einer Nichte gehört 
hat)28. 

Wieviel Text am Anfang und Ende dieses Vertragsteils fehlt, ist schwer zu sagen. Voran 
gingen in dem ausführlichen byzantinischen Urkundenstil das Datum und der Ort des Vertrags
abschlusses, die Namen der beiden Partner und die Verkaufserklärung: 0IlOAOyW 1tE1tPUlCEVUt 
lC.1:.A.; es folgte dann die Beschreibung des Objektes mit der Angabe der Nachbarn und der An
fang der Preisempfangserklärung. Diese Abschnitte des Urkundentextes sind in den vorlie
genden 15 Zeilen tei lwei e erhalten. Danacb standen son t die üblichen Forrneln betre rf 
Rcchlsiiberlragung, Garantie und Wirk amkeil des Vcrlrages29. Schließlich dürfte der Vertrag 

25 Vgl. E. G. Turner, The TerJlls Recro and Verso. in: Ac/es du XVe cOl/gd!s international de 
Papy rolog ie 1 (Papyrologi<:a Bruxellensia 16, 1978) 26-53 : "Transversa Charta: Sorling out the 
Confusion". 

26 Vgl. N. Lcwis. Pap)'1"11 ill /tlssica/ Alltiquity, Oxford 1974, 56f.: nach Plinius verfertigte 
m lUl Papyrusbl1fller in einer Breirc VOll 11 -24 ein. S. etwa auch P.Mon. 19 (Verkauf von Hausteilen, 

yenc 585 n. Chr. ): die Rolle b leht au. 13 Sc lides von je 12-13 cm. 
27 Vgl. sogar SB I 5763 von 3 m X 35 CIll . 

28 Vgl. J. L. Rowlandson. Sales of umd ill their Social Context, in: Proceedings XVI Inter
/la tiolla l ollgress 0/ Papyr%gy . Chic 19 1 (ASP 23), 371 -37~ . 

29 FOr einen größeren Teil eines GrundstUekskaufs aus dem Hemlopolites siehe SB VI 9193 aus 
der Zeit des Juslinian; ein voll ländigerer byzantini cher GrtllldSlüek. kauf ist z. B. P.Cairo Masp. Ir 
67169 + III 67169bis aus Antinoe. 



22 Francisca A. J. Hoogendijk 

mit den Unterschriften der Partner und den Unterschriften der Zeugen geendet haben. Insgesamt 
könnte diese Vertragsurkunde ursprünglich eine Höhe von bedeutend mehr als 1 m erreicht 
haben30. 

Wenn die Ergänzung der Himmelsrichtungen zutrifft (s. dazu die Komm. zu Z. 1,4 und 7), 
dann kann man aufgrund der Beschreibung die Lage der Grundstücke folgendermaßen skizzieren: 

UI11tEA1KOV X,OOPIOV 
tflt; l1uKCX Plut; - -

Arß6e 

apouputtOU 

l1uKu Plou 
nanou 

ßoppa 

tflt; SEOtOKOU 
Mcxplcxt; KCXta
AwpSeVtcx EV 

A ürn - - 110t U1tO 
1tpaO'EOOt; - -

aVE'IItU~ 

bOot; 0TlI10O'lu 

UI11tEA.t KOV X,OOPIOV 

apouput tflt; 
a1totpo<pflt; 
tmv ßomv 

böot; OTll1oO'ia? 

vorov 

- - 1tEPtEA8ov d~ 
O'E U1tO KA.TlPOVO-

I1ICXt; - - Sdou 
MTlvu 

- - 1tEptEA..96v"C(X 
El~ O'E U1tO 

OtKUIOU 
KA.TlPoVOl1tat; 

MTlvU (?) 

bobf; apoupat 
oruw - 'ASuva-
alu? O'IOU 

ßoppu 600]e; orH!Ocrtu /lE8' llv 6 uy Spuren von ca. 22 Buchstaben 
2 ca. 14 j<; 'tlle; 8EO~6KOU Mup'iue; KU'tUAEUp8EV'tU EV AüyU 

an1)Auorov 

3 ca. 15 ]EpU /l01 aTt~ Ttpo'crEüle; Kupu [ 't]lle; ~/lrov aVE\jI1Ue;' 
4 [a1tT\Alro'tOU ca. 5' j 1tEi>lEA8ov Et<; crE 'tov 1tpl&~evov TIEAoov a1to KAT\PO-
5 [vo/liue; 'tou /luKupiou] 8Eio'U MT\vu', A1ßOe; a/l1tEA1KOV xülpiov 'tfte; ~UKU-
6 [piue; N.N .. 'tro]v OE apouprov 'tlle; a1to'tpoq>lle; 'trov ßorov' vo'tou 
7 [600<; OT\/locriu?' ßopp& 'to 1t]pOE1PT\/lEVOV KUt 1tpu8EV a/l1tEA1KOV Xropi~v' 
8 [a1tT\Alro'tO'U 60ÜC; ÖTl/locriu? /ljE8' ~[v ä]po'!~at ['A]8~,!~criou 'tou 'tlle; EUKAEOUe; /lV~

/lT\e; 

30 Papyrusurkunden aus byzantinischer Zeit können eine Rolle von einigen Metern bilden. Bei
spiele bei Turner, Recto and Verso (0. Anm. 25) 47-49; die längste Urkunde ist derzeit P.Mich. XIII 
659 (1. Hälfte 6. Jh.), eine Dialysis, die nicht vollständig ist, aber dennoch 5,17 m x 29,5 cm mißt. 
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9 [ N.N. Kat 1tEpt]EA86v'ta El<; crE o.1tO otKaiou KAT]PO-
10 [VOJ,ll<XC; 'tou J,l<XKapiou 8dou MT]?]vo:' AtßOC; äpoup[<xt] ,01> J,l<XK<XPlOU nUAAOU 
11 [ ca. 20 K<xl1tpocrO]~lO?.O'Y& f:Yro 0 O:1tOMJ,lEVOC; 6a~ltaVOC; 
12 [ecrX1'\Kev<Xl K<xl1tETCA1'\pwo9<X1 1t<Xp&] crot 'tou 1tpt<XJ,livou OJ,lOYVT]crlo'[u Il]ou 
13 [o.OEACj)OÜ DEAOOU n,v OUf.l1tEC.p(l)Vlw]e[v]1'\v npoc; 6:UTtAüu[C;] K<X1. cr(uv]<xpe-
14 [cracraV'tlJl-ilv ..] [ ] atol l [1tap'] CI.tCU 
15 [ '1, Sp~re~' .. 
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,,(Nachbarn des Weingartens:) ... im Norden ein öffentlicher Weg, hinter welchem ... der 
Gottesmutter Maria, hinterlassen Auge ... mir aufgrund eines Kaufes der Kyra- '" unserer 
Nichte; im Osten ... Dir, dem Käufer Peloos, zugefallen aufgrund einer Erbschaft vom seligen 
Onkel Menas; im Westen der Weingarten der seligen N.N.; (Nachbarn) der Aruren für das 
Futter der Rinder: im Süden ein öffentlicher Weg (?); im Norden der obengenannte und 
verkaufte Weingarten; im Osten ein öffentlicher Weg (?), hinter welchem die Aruren des 
Athanasios, Sohnes des N.N. rühmlichen Angedenkens, und ... Dir zugefallen durch Erbschaft 
vom seligen Onkel Menas; im Westen die Aruren des seligen Pallos ... und außerdem erkläre 
ich, der Verkäufer Damianos, empfangen und vollständig erhalten zu haben von Dir, dem 
Käufer und meinem leiblichen Bruder Peloos, den miteinander vereinbarten und befriedigenden 
Preis ... Dir von mir ... ". 

1. Für die in Ägypten übliche Reihenfolge der Himmelsrichtungen: Süd-Nord-Ost-West oder 
Sild-Nord-West- Ost (wobei die Oricnlicrulll nach Silden wohl mit der Strömung richrung des Nils 
zlisanuuenhängt), s. W. Clarysse in P.Pctric I, S. 71 f. 

Wenn die Ergänzung ßoppa in Z. 7 zutrifft (s. unten), befinden sich südlich de. Weingartens die 
&poupat 'ti1~ ano'tpo<pi1~ 'trov ßorov. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Z. I schon Teil der Beschrei
bung der Nachbargnll1dstücke ist. Wejl in den Spuren dieser Zeile diese Aruren 'ti1~ cX7C01:pOIPfje; nicht 
zu erkennen sind. ist anzunehmen daß die südliche (und erstgenannte) Himmelsrichmng schon vor 
dem Anfang des Textfragmentes beschrieben war; daher die Ergänzung der zweiten Himmelsrichtung 
ßoppa in der Lücke der Z. 1. 

ooo]~ oTll1ocrta l1e9 ' f]v: Vgl. denselben Ausdruck z. B. in P. Dubl. 32-33,7 (Fayum, 512-513 
n. Chr.).· . . 

Dcr auf 0 uy folgende Bu hstabe hat eine . enkrechte Haste, könnte also Iota. Rho, Phi. Psi 
sein. Folglich scheint eine Lesung b ~'Y!?S :<?~?$ (vgl. 't~<; 9EO'tOK.OU Metplcx<;. aber s. den Komm. 
zu Z. 2 nicht au wschließen. Am Ende kann viellcicht noch 10 oder po, vielleicht KO, und später ~l 
oder v, dann .. /C. CJ>;([ gelesen werden. 

2. 'ti1~ 8eo'tOKOU Map(a~: Wahrscheinlich Teil des Namens eines Klosters, einer Kirche dc 
Hermopolites oder eines nach einem Kloster oder einer Kirche bcnannten Staclltcil von Hcrmupolis. 
Eine Kirche der Maria it im Hermopolitcs belegt durch die Eintragungen Eie; 't~v ayiuv Mcxplcxv in 
P.ßad. rv 95, 166; 169: 171 und 18031 . Ein Klostcr der Maria is.t dagegen im Hermopolites bisher 
nicht ausdrUcklich bezeugt32, aber es gibt einen Ortsnamen 'tono<; t~<; artete; Maptu<; in W. E. 
Crum, Catalogue of Coptic Manuscripts in {he British MuseulIl, London 1905, Nr. 1077, I (vgl. M. 
Drew-Bear, Le norne Hermopolite, Missaula 1979 [ASP 21], 165), der sich auf ein solches "Kloster" 
beziehen könnte. Möglich wäre auch, daß der Zusatz 1:~~ 8eotOKOU Map(a~ Teil der BelUfsbe
zeichnung eines Klerikers ist. 

31 Für andere der Heiligen Maria geweihte Kirchen siehe L. Antonini, Le chiese crisliane neU' 
Egitto datIV al IX se(;olo, Aegyptus 20 (1940) 129-20 , bes. 131 und 139. 

32 Ein Marien-Kloster ist in Aphrodito bezeugt, . P. Barison, Ricerche sui monas/er; deli' 
Egitto bil,antino ed ambo. Acgyptus 18 (1938) 108. Nr. 22, ein weiteres in Arsinoe, s. P.Prag. I 65, 
2-3; Stadtteile dieses Namen gab es außer in Arsinoe auch in Herakleopolis, vgl. J. M. Diethart, 
Fünf Wiener Papyri zur Topographie des Arsinoites vom 6. bis 8. Jh. n. ehr., Archiv 33 (1987) 64. 
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Ka"CaAE1<p6ev"Ca EV Aüyn: Obwohl die Lesung dieser Passage ziemlich sicher ist, bietet sie 
einige noch ungelöste Schwierigkeiten. Ka'taAE1<p6ev·ta könnte auf ein "Land" bezeichnendes Wort 
wie z. B. YllÖla, "Gelände" verweisen, das dann in Z. 1 gestanden sein müßte. Dadurch würde jedoch 
die attraktive Lesung von (, äy\O<; 't07to<; als unmittelbar zu 't~<; - - Mapia<; gehörend unmöglich 
gemacht. Jedoch ist vorstellbar, daß die Nachbarschaft aus zwei Elementen besteht: einerseits aus 
dem äy\O<; 't07to<; und andererseits aus dem Gelände (?) 'tTt<; 6EO'tOKOU Mapta<;. Dieses Gelände (?) 
wäre dann "hinterlassen" (als Erbschaft?) EV Aürn. Normalerweise wird Ka'taAel7tOl mit Dativ 
konstruiert, ahcl' EV in der Bedeutung von "in den Händen von" oder ans telle von Ei<; (statt des 
Dativs33) ist möglich. Es folgt von Aüyn, das als Personenname34 aurgeraßt wird35 

3. JEpa Ilot: Die Lesung ist unsicher, ]Epavov ni cht HU zu chließcn. Unmöglich ist ]Epa Ilou. 
Kllpa [ ' : Kupa, die byzantini ' h/koptlsche' Variante VOll Kupla, ist vielfach als . Personcn

name oder äis Bestandteil eines Namens bezeugt; hier dürfl e eher ein längerer Name vorliegen ; nuch 
Kupa sieht man die Spur einer Oberlänge (K oder, weniger wahrscheinlich, Tl, Ö oder t). Kupa in der 
Bedeutung von "Frau" würde den Artikel verlangen und ist deshalb auszuschließen. 

4. [a7tTlAHo'tOU : Die Lücke am Anfang der Z. 4 scheint der einzig richtige Platz zu sein, um "im 
Osten" zu ergänzen. Es wäre naheliegend, das Land, welches vorher einer Nichte gehört hatte (Z. 3), 
und das Gnmdstück, welches zuvor einem Onkel gehörte (Z. 4-5), als angrenzend anzu. ehen, wobei 
diese Nichte dann eine Tochter des Onkels gewesen w~ire36. Überdies ist es unmöglich, am Anfang 
der Z. 3 a7tTlAtOnOu zu ergänzen, weil dann der übrige Raum für den Namen eines Grundstückes und 
ein an Je pa 11°1 anSChli e ßendes Wort nicht ausreicht. Dasselbe gilt für eine Ergänzung von 
a7tT]AHolo'u aril Anfang de r Z. 2, so daß "Osten" nur in oder eben vor der Z. I ge tanden sein kann37. 
Es ist aber unvorstellbar, daß es dort drei oder mehr Grundstücke mit verschiedenen (früheren) 
Eigentümern (Kirche, Nichte, Onke!), in einer Himmelsrichtung gegeben hat. 

ITEAoov ist ein addendum onomasticis. Es gibt zwar einen koptischen Namen nE)"OY, nH)"OYTOC 
(vgl. G. Heuser, Die Personennamen der Kopten, Leipzig 1929, 46), der auch im Griechischen als 
ITEAOU<; und ITT\AOU'tO<; (v gl. F. Preisigke, Namenbuch und D. Foraboschi, Onomasticoll alterum, s. 
Il. ) bezeugt ist, aber es ist unwahrscheinlich, daß das ou in 00 getrennt worden ist. 

5-6. llaKal[pia<;: möglich wäre auch llaKa[pf]l[a<;. 

6. apouprov 't~<; alto'tpoq>~<; 'trov ßorov: Diese Kurzbeschreibung eines Grundstückes hat 
bisher keine exakte Parallele in den Papyri, vgl. aber Ausdrücke wie Ei<; Ka'taßpOllla Kat 
Ka'tavolll)V ßorov oder Ei<; Konacrllov Kat Ka'tavolll)V ßorov, wobei solche Ausdrücke zumeist 
jedoch als zeitliche Nutzungsbestimmungen eines Landstückes in kaiserzeitlichen 
Landpachtverträgen begegnen. Es handelt sich hier also um Land, das speziell mit xop'tO<;, äxupov, 
äpaKo<; oder ähnlichem als Futter für Rinder besät wird. Weideland wurde in Ägypten meistens 
speziell zu diesem Zweck besät, entweder während eines Teiles des Jahres (bei Wechselbepflanzung) 
oder auch während des ganzen Jahres, wie es in diesem Text der Fall zu sein scheint. Zur 

33 Vgl. J. Humbert, La disparition du datif eil GrtlC, Paris J939, 60f. 
34 Das Wort auy~ ist in den dokumentarischen Papyri nicht belegt; die Bezeichnung "Glanz" 

.11s Anrede an einen Verstorbenen in F. Preisigke, Wörterbuch I, s. v. soll gestrichen werden, weil es 
III SB I 1995, 1999,2003,2006 und 2008 wie in den l!nderen zugehörigen alexandrinischen Grab
kammerinschriften um einen Personennamen geht. Wohl aber gibt es aUYlJ als "Sonnenstrahl" im 
Epigramm SB V 8210, 4 und im magischen Text P.L. BaI. J 21. 34. 

35 Die Möglichkeit, daß es sich um eine Lagebestimmung von Mobilien handelt, also "hinter
lassen in Auge", ist wohl auszuschließen, nicht nur weil es keinen Ort gibt, der Auge heißt oder mit 
Auge- beginnt. Sehr unwahrscheinlich wäre auch die Lesung eines Adjektivs Evauy~<;, "licht, illumi
niert", das sonst nur bei einem einzigen Autor belegt ist. Man sollte dann eher Ka'taAttq>6ev "Ci!> 
Evauyn lesen, "hinterlassen an den strahlenden (= verstorbenen-?) N.N." . Aber es würde dann ein 
Strich des Ol fehlen; überdies sollten in einem lückenhaften Kontext keine neuen Wärter angenom
men werden. 

36 Noch attraktiver wäre dies, wenn in der Lücke am Anfang von Z. 4 ein all7tEAIKOV XOlptOV (s. 
die Skizze) passen würde, was aber nicht der Fall ist. 

37 Es ist unmöglich, in den Spuren am Ende der Z. I U7tTlAlonou zu lesen ; der zuletzt leserliche 
Buchstabe kann am Original sicher nicht als 't, sondern wahrscheinlich als X gelesen werden. 
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Weidewirtschaft im allgemeinen s. M. Schnebel, Die Landwirtschaft im hellenistischen Ägypten, 
München 1925 (Münchener Beiträge 7) 342-349, zur Rinderzucht ebd. 320-323. 

Das Wort Ulto1:PO<p~ ist nur ab der 2. Hälfte des 6. Jh. als Nebenform von 1:po<p~ belegt38 . Es 
bedeutet "Ernährung, Unterhalt" und wird meistens für die Ernährung von Menschen gebraucht, nur 
selten auch für Tiere: z . B. für Kamele in P.Apoll. 98, 18 und 33, für Esel in P.Apoll. 98, 33 und 
P .Amh. Ir 153, 6 (yaloaplOv ist "Esel", nicht "Iabourer"), für Pferde in PSI XIII 1345,8. Im vorlie
genden Papyrus ist das Wort zum ersten Mal für Rinder gebraucht (1:po<pi) ßo&v ist dagegen oft be
legt) . 

7. Vor 1:0 ItlpoetpTHlEvov K.-e.A. erwartet mall nur die Himmelsrichtung; das kann also nicht 
mehr der Süden (vOtO\l am Ende der Z. 6) ein39. Deshalb wurde ßoppa ergänzt, was nur wenig Raum 
überläßt für die südlichen Nachbarn; oöoe; ÖT]).lOcria wäre dann ein passender Ausdruck. 

8. Vor äpo\lpm liegt es auf der Hand, ]EST][ als ).l]ES' f1[v zu ergänzen; vor diesem ist 6öOe; 
öT\).locria, das die Lücke gut ausfüllt, sehr plauslbel, vgl. Z. i. Es darf nicht befremden, daß dieser 
Weg bei der nördlich davon gelegenen Parzelle nicht weitergeht (vgl. Z. 4), da der Weg nur zur südli
chen Erschließung des Grundstücks des Menas gedient haben kann. 

wu -eile; EUKAEOUe; ).lv~).lT]e;: Diese Bezeichnung wurde für Verstorbene verwendet, die während 
ihres Lebens den Titel EUKAEEcr-ca-eOC; geführt hatten. In Kombination mit ).lV~).lT\ wandelt sich der 
Superlativ immer in einen Positiv (V gl. P.Oxy. LVIII 3958, 12-13 mit Komm.). Der verstorbene 
Vater des Athanasios muß also eine ziemlich hohe Funktion bekleidet haben: mit EUKAEEcr'ta-eoc; 
wurden u. a. duces, Pagarchen und Stratelatai angesprochen. 

9. 11:Eptj EAG6v-ca: Muß ein zweites Grundstück (y"lÖtex '?) bezeichnen, er tens weil es nicht auf 
äpoupal bezogen werden kann40, und zweitens. we il der Käufer das Grund. tlick gcerbt hatte von ei
nem MT]?]va. also nicht vom oben genannten Eigentümer Athanasios. 

9-10. 0.11:0 Ö1Kaiou KAT]pol[vo).liac;: 0.11:0 Ö1KCx10U wie üblich gefolgt vom Namen des Vertrags
typus im Genitiv; offensichtlich bedeutungsgleiche Variante von 0.11:0 KAT]PO/[vo).liac; in Z. 4f. 

10. 'tou ).laKapiou SEiou MT\?]va: Daß es sich um die Erbschaft eines Familienmitgliedes 
handelt, liegt auf der Hand; es geht wohl um zwei aneinander grenzende Parzellen desselben Onkels 
Menas wie in Z. 5, s. die obenstehende Skizze. 

11. Vielleicht zu ergänzen : [~ oi äv ihm 11:av-eTI 11:aVWSEV, "oder wieviele (Nachbarn) es 
überall hin und von überall her gibt", oder eine ausführlichere Beschreibung des Pallos. 

11-14. Anfang der Preisempfangserklärung: wir würden im Hermopolites erwarten, daß der Preis 
im Genitiv steht und auf die Nachbarbeschreibung folgt (l1).lile; ... -eile; crU).l11:E<j>roVT\).lEVT]C; .. . ä7tEP 
o.11:EcrX~Ka), wie in SB VI 9193, 16ff. Vgl. auch die Untersuchung nach dem Formular der Lieferungs
käufe in P.Heid. V, S. 308, wo der Preis immer in dem "für den Hermopolites typischen" Genitiv 
steht. Das ist hier aber nicht der Fall: die Lesung des v am Ende von crUj.11tEq>rov1wHlv ~1JV ist sicher. 
Aber die topographische Abgrenzung des Formelgutes iSI leider nicht immer 0 gc.nau4 . 

38 Frühestes Datum: P.Cairo Masp. III 67283 , 548 n. Chr. oder etwas früher. Das Wort o.1tO
tpo<j>~ steht auch in P.KÖln IV 191,8, welche r Text in das 5.16. Ih. datiert ist - vielleicht sollte 
dieser Text (wie P.Köln IV 197 auf der anderen Seite desselben Papyrus) deshalb eher in das 6. Ih. 
datiert werden. 

39 Bei einer Ergänzung v6tou / [Kat U7tTjA.HÜWU -eo 1t]pOElPT\).lEVOV, schon etwas zu kurz. 
ließe sich in der Beschreibung des U).l11:EA1KOV xropiov oben im Text die Angabe ßoppa Kat Atß6c; 
für die Aruren -r~C; cXTCo-epolPilc; erwarte ll' "'tß6c; ist aber in Z. 5 explizit und separat genannt. Auch die 
Ergänzung vo-rO\) I [oMC; OTl).locri(X li EG' l1V 'tO 7t]PoEIPll).levov ist unwahrscheill/i ch. weil dann da 
UllltEA.1KOV XroPlov nördlich von den Muren rilc; o.1to-rpOlpne; liegen wUrde. wobei in Z. 1- 6 nur die 
Nachbarn im Osten (Z. 1-5) und Westen genannt wären. Vgl. den Komm. zu Z. 4 . 

40 Es handelt sich wegen 1tEP1EAS6v in Z. 4 wohl kaul!l um ein nicht dekliniertes Partizip, vgl. 
dafür J. Humbert, La disparitioll du datif en Crec, Paris 1939,90; F. T. Gignac, The Papyri and the 
Creek utrlgu{/ge. YCS 28 (1985) 161 und beispie lsweise SO VI 9193, 9. 

41 Vgl. bezüglich der Lieferungskäufe N. Kruit. Loeal CI/sloms in the For/llu{lIs of Sales of Wille 
for Future Delivery, ZPE 94 (1992) 180: " ... the e:tistence of a lext with such a mixture warns us that 
we have 10 remain cautious in assigning texts with unknown provenance to a specific norne on the 
basis of the formulas found". 
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Eine exakte Parallele für die Reihenfolge in (J\}iL1t€q>rov11iL]e[V]11V 1tPO~ aAAiJA?,?[~] Kat 
(J[UV ]~pEI[(Ja(Jav findet sich in P.Dubl. 32 und 33 aus dem Arsinoites. . 

14. (J[oh [1tap '] Ei!OU: Wohl Tei l eines Ausdrucks wie imEp trov 1tE1\'pa~lEvrov (Jot 7tap' ~i!ou. 
J1E7tpa).l€vrov kann aber an dieser Slelle nicht gelesen werden, weil e noch (unter dem 1t von 7tp6~ in 
Z. 13) eine Spur eines langen Buchstabens gibt: 11 oder K, weniger wahrscheinlich Ö oder 1. 
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